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Vertragserweiterung 
Nutzung weiterer Zahlungsmodule 

 
 
 
Datum: ____________________  
 

Firma und Rechtsform (Kunde)  Ihre Kundennummer  

  

Hauptansprechpartner  

 
 

Der oben angegebene Kunde beauftragt folgende Leistungen bei QENTA paymentsolutions Beratungs und 
Informations GmbH: 
 
 
 
Nutzung weiterer Zahlungsmodule 
 
Dieses Anbot ist eine Erweiterung des bestehenden Vertrags. Alle dort festgehaltenen Bestimmungen gelten 
weiterhin und für die gegenständlich beauftragte Leistung. 
 

Bezeichnung [1]  Einmalige Lizenzkosten  Monatliche Nutzungs - und 
Servicegebühren  

1 Zahlungsmodul 
Cash-Ticket 

statt € 198,00 
€ 0,00 

statt € 9,90 
€ 0,00 

 
+ keine Transaktionskosten [2] 

Endsumme € 0,00 € 0,00 

 
[1]  In sämtlichen Kosten nicht enthalten sind etwaige Kosten der Zahlungssystemanbieter, Finanzdienstleister und Banken wie beispielsweise 
das Disagio der Kreditkartengesellschaften. 
 
[2] Cash-Ticket Transaktionen fallen nicht in die Transaktionspakete und sind daher bei Qenta kostenlos, sofern in der gewählten Basislizenz 
mindestens 2.500 Transaktionen enthalten sind. 
Bei Nutzung einer anderen Basislizenzen fallen ebenso keine Transaktionskosten unter der Bedingung an, daß mit dem Zahlungsmodul 
Cash-Ticket zumindest  500 Transaktionen p.a. getätigt werden, andernfalls die Differenz auf 500 Transaktionen zum mit Qenta vereinbarten 
im Grundvertrag vereinbarten Transaktionspreis verrechnet bzw. vom inkludierten Freikontingent abgezogen wird. 
 
 
 
 
 
 
Diese Vertragserweiterung ist Bestandteil der beste henden Bestellung/Auftragsbestätigung.  
Die Bestellung gilt durch Gegenzeichnung von Qenta als angenommen. Der Kunde hat die oben angeführten Bestellbedingungen und 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jänner 2007 (www.qenta.at/agb) gelesen, erklärt sich damit einverstanden und anerkennt, 
dass sie der Leistungserbringung zugrunde liegen. Der Unterzeichner bestätigt, zur Auftragserteilung berechtigt zu sein und über den 
für diese Dienste in Rechnung gestellten Betrag ordnungsgemäß verfügen zu können. 

Ort, Datum  QENTA paymentsolutions  firmenmäßige, rechtsverbindliche 
Zeichnung des Kunden 

 
bitte faxen an 0316 / 81 36 81 - 20 

 
 


